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1 Abkürzungen 

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in den nachfolgenden Ordnungen die gewohnte männliche 

Sprachform bei personenbezogenen Substantiven und Pronomen verwendet. Dies impliziert jedoch 

keine Benachteiligung des weiblichen Geschlechts, sondern soll im Sinne der sprachlichen 

Vereinfachung als geschlechtsneutral zu verstehen sein.  

Verwendete Abkürzungen: 

CMAS  Weltverband für Unterwassersport « Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques »  

SUSV  Schweizer Unterwasser-Sport-Verband 

SFS  Swiss Finswimming 

SFS-O  Swiss Finswimming Ordnung 

DSO  Disziplinar- und Schlichtungs- Ordnung  

SO   Schiedsrichter Ordnung 

 

2 Swiss Finswimming Ordnung 

2.1 Organisation 

Die Swiss Finswimming Subkommission ist Bestandteil des SUSV. 

2.2 Mitglieder der SFS-Sportkommission 

Die Swiss Finswimming Sportkommission setzt sich zusammen aus:  

Kürzel Erläuterung 

• Chef SFS Chef/in Swiss Finswimming 

• Chef LS Cheftrainer/in Leistungssport 

• Chef NW Cheftrainer/in Nachwuchs 

• Chef BS Chef/in Breitensport 

• Chef Ausbildung Chef/in Ausbildung 

• Chef Richter Chefschiedsrichter/in SFS/SUSV 

• Chef WK Chef/in Wettkampfbetrieb 

• PR-Verantwortlicher Verantwortliche/r Public Relations 

 
Personalunion ist möglich, jede Person besitzt eine Stimme. Bei 

Stimmengleichheit gibt Chef SFS den Stichentscheid. 

Für alle amtlichen SUSV-Funktionen (alle Sportkommissionsmitglieder, 

Nationalmannschaft-Trainer, alle Schiedsrichter) ist eine SUSV-Mitgliedschaft 

zwingend, da diese Personen den SUSV vertreten. 
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2.3 Wahl und Ernennung der Sportkommissions-Mitglieder 

• Chef SFS wird gewählt durch die SFS betreibenden Vereine. Die Amtszeit 

beträgt vier Jahre (Olympische Zyklus). 

• Die anderen Mitglieder werden durch Chef SFS auf Vorschlag der SFS 

betreibenden Vereine ernannt (1 Stimme pro SUSV- Verein). 

Die Amtszeit beträgt jeweils vier Jahre (Olympische Zyklus). 

2.4 Sitzungen 

2.4.1  
Die Sportkommission tritt mindestens einmal im Jahr zusammen. Sie ist zuständig für die 
Ausarbeitung von Vorschlägen und die Festlegung nachstehender Punkte: 

• Allgemeine und besondere Austragungsbestimmungen 

• Art und Umfang von Ausbildungs- und Förderungsmassnahmen innerhalb der Schweiz 

• Erstellen und Verwalten des Budgets für alle den SUSV betreffenden Massnahmen 

• Pflege des Regelwerkes, SFS-Ordnung und D.S.O. 

2.4.2  
Mindestens einmal im Jahr treten die Vertreter den Vereinen zu einer Verein-Sitzung 
zusammen. 
Chef SFS führt den Vorsitz. 
Jeder SUSV Verein besitzt eine Stimme. 
Die Vereinssitzung ist für folgende Punkte zuständig: 

• Termine 

• Allgemeine und besondere Austragungsbestimmungen 

• Vorschlagen von Personen Für die Sportkommission 

2.5 Gebühren und Zuschüsse 

2.5.1  
Die Sportkommission ist zuständig für die Festlegung der Gebühren für Lizenzen gemäss 9. 

2.5.2  
Die Lizenzen dürfen nie günstiger sein als die SUSV Einzelmitgliedschaft. 
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2.6 Swiss Finswimming Wettkampfreglement 

2.6.1  
Die Sportkommission ist zuständig für die Festlegung und die Pflege des «Nationales 
Wettkampfreglement» 
 


